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Festlegung der Standorte für die Biogutcontainer und Beratung 
 

Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende informierte den Ortsgemeinderat über die Schreiben der A.R.T. Zweckverband 
der Abfallwirtschaft Region Trier vom 08.04.2019 und 25.07.2019. 
 
Durch Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen bei der A.R.T. konnten weitere Hintergründe 
erfragt werden. 
 
So wurde bereits im Jahr 2017 vom damaligen Kreistag beschlossen die Biotonne zum 01.01.2020 
abzuschaffen und das Bringsystem mit der Biotüte einzuführen. 
 
Wie aus den Schreiben ersichtlich ist, soll nun die Ortsgemeinde der A.R.T. Standorte mitteilen, wo 
die Biogutcontainer (Sammelstelle für Biotüte) aufgestellt werden dürfen. Die Sammelstellen 
(Anzahl nicht begrenzt) sollten nach Möglichkeit gut fußläufig zu erreichen sein. 
Nach Aussage der A.R.T. werden die Biogutcontainer wöchentlich geleert und alle 14 Tage 
gereinigt. 
 
Wie sich der derzeitige Widerstand gegen die Umstellung auf das „Bringsystem“ in der nächsten 
Zeit entwickelt, sollte die Ortsgemeinde nicht davon abhalten, den Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit für die Entsorgung der Bioabfälle sicherzustellen. 
 
So konnten bereits im Benehmen mit den Beigeordneten und der Ortsvorsteherin einige mögliche 
Standorte für das Aufstellen dieser Biogutcontainer unter Vorbehalt definiert werden. 
Diese Stellflächen sind aus der beigefügten Anlage ersichtlich. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat sieht die Abschaffung der Biotonne im Hinblick auf die evtl. auftretende 
„wilde Müllentsorgung“ im Luftkurort Stadtkyll und Schönfeld sehr problematisch und ökologisch 
bedenklich.  
Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, der A.R.T. die in der Anlage dargestellten Stellflächen für 
die Biogutcontainer mitzuteilen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 14   
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Abschaffung der Biotonne und Einführung der Biotüte 
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der Gesetzgeber gibt vor, dass Bioabfall im Haushalt vom Restabfall getrennt gesammelt 
werden soll. Bereits seit Januar 2018 nutzen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier und 
der Landkreise Trier-Saarburg, Bernkastel- Wittlich und Bitburg-Prüm die Biotüte zur Ent
sorgung von Nahrungs- und Küchenabfällen. Der Kreistag des Vulkaneifelkreises hat am 
04.12.2017 beschlossen, die Biotonne im Vulkaneifelkreis zum O 1.01.2020 abzuschaffen 
und bei Ihnen ebenfalls die Biotüte einzuführen. 

Die Biotüte ist ein Bringsystem für Nahrungs- und Küchenabfälle. Die Bioabfälle werden im 
Haushalt in kleinen Papiertüten - der Biotüte - gesammelt und ähnlich dem Altglas an zent- _ 
ralen Stellen in Sammelcontainern entsorgt. Damit das System für die Bürgerinnen und Bür
ger Ihrer Gemeinde attraktiv ist, sind kurze Wege zu diesen Biogutcontainern entscheidend. 
Hier sind wir auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen! 

Bei den Biogutcontainern handelt es sich um spezielle 770 1-Container, die über einen klei
nen, selbstschließenden Einwurfverfügen (sh. Anlage: Foto). Diese Container werden wö
chentlich von uns geleert und mehrmals im Jahr gereinigt. Hierdurch kann eine Geruchsbe
lästigung nahezu ausgeschlossen werden. 

Durch die Aufstellung der Biotonne entstehen Ihrer Gemeinde keine Kosten . 

. Im übrigen Verbandsgebiet haben sich die Wertstoffinseln (Glascontainerplätze) als Stand
orte für die Biogutcontainer bewährt. Fast 500 Container konnten wir bereits aufstellen. Die 
entsprechenden Standorte wurden uns von den Ortsbürgermeistern zugewiesen. Es gibt auch 
Standplätze an Sportplätzen, Gemeindehäusern und auf anderen zentralen Flächen. Ent
scheidend ist eine gute Erreichbarkeit für Ihre Bürgerinnen und Bürger. 

Bitte teilen Sie uns möglichst zeitnah mit, wo wir in Ihrer Gemeinde einen Biogutcontainer 
aufstellen dürft;n. So können Sie sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Ihrer 
Gemeinde auch nach dem Systemwechsel problemlos ihre Bioabfälle entsorgen können. 

Bankverbindung: 
IBAN DE53 5855 0130 0000 0066 01 BICTRISDE55XXX 
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Bitte melden Sie sich zur Abstimmung des Containerstandorts bei Frau Rautcnberg (Te_lefon-Nr.: 0651-9491-2341; E�Mail: i.rautcnberg@art-trier}. Sie steht lh�en auch fiir Auskünfte jederzeit gerne zur Verfllgung.
Wir hoffen auf l�re Unterstützung und bedanken uns bereits jetzt dafür!
Mit freundlichen Großen

_L_ 
o EibesLandrat LK BemkastelWittlich und Verbandsvorsteher A.R.T.

AnlageFoto B iogutcontainer

---- ---

Heinz-Peter Th iel Landrat Vulkaneifelkreis

!11_; /; ,,/
Dr.J1�ti�G. MonzelVerbandsdirektor A.R.T. 
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Einführung eines Bringsystems für Bioabfälle mittels Biotüte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Schmitz, 

22.07.2019 

der Gesetzgeber gibt vor, dass in privaten Haushalten anfallende Küchen- und Speiseabfälle 
getrennt vom Hausmüll zu erfassen sind. 

Da sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier und der Landkreise Trier-Saarburg, 
Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm massiv gegen die Einführung der haushaltsnahen 
Biotonne ausgesprochen haben, hat sich der Zweckverband A.R.T. mit der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord auf ein freiwilliges Bringsystem für Bioabfälle geeinigt. 

Im Sinne der Harmonisierung aller Landkreise des Verbandsgebietes hat die Kreisverwal
tung Vulkaneifel am 04.12.2017 beschlossen, die haushaltsnahe Biotonne im Landkreis Vul
kaneifel abzuschaffen und das Bringsystem ab dem 01.01.2020 einzuführen. 

Seit unserem ersten Anschreiben hat eine große Anzahl Ihrer Ortsbürgermeisterkollegen im 
Landkreis Vulkaneifel den Zweckverband A.R.T. mit der Genehmigung, Sarnmeibehälter 
für Biogut in ihrer Gemeinde aufstellen zu dürfen, unterstützt. 

Heute möchten wir Sie ein weiteres Mal bitten, uns zu unterstützen. Da die Bürgerinnen und 
Bürger noch über eine haushaltsnahe Biotonne verfügen, ist es für einen fließenden Über
gang zwingend erforderlich, bereits vor dem O 1.01.2020 möglichst viele zentrale Standorte, 
welche bestenfalls fußläufig zu erreichen sind, anbieten zu können. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir in allen Ortschaften oder Stadtteilen nah bei den 
Bürgerinnen und Bürgern Sammelbehälter für Biogut auch in Ihrer Gemeinde aufstellen 
dürften. Daher bitten wir Sie um Ihre Kontaktaufnahme bis zum 16.08.2019 mit Indira Rau
tenberg (0651-9491-2341 , i.rautenberg@art-trier.de ). 

Zweckverband Abfa. w1rtschaft Reg1o'I Tner 

Korperschaft des offentlicher RecMs 

Löwenbrückener Str 1 3114 

54290 Trier 

Tel. 0651 9491 5000 
d1rekt1on@art-tner.der 

25.07.2019



Bei Fragen steht Ihnen Frau Rautenberg selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

In der Hoffnung auf eine positive Reaktion und Unterstützung Ihrerseits verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 
-,------------

c '\ 
Heinz-Peter Thiel 

Landrat 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Auelstraße - Parkplatz 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Schulstraße - Parkplatz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Am Hasenberg - Parkplatz 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Wiesenstraße - Parkplatz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Kurallee Trafo-Alter Kindergarten  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Im Hahnborn – Parkplatz REWE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Ulmenstraße Trafostation  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort: Schönfeld / Auf´m Höstert (Sportplatz) 
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